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Wissenschaftlicher Beitrag. Peer reviewed.

Ulrich Jansen, Oscar Reutter

Flottenwende     
Zur Elektrifizierung leichter Nutzfahrzeuge in kommunalen Flotten – 

Anforderungen der Praxis   

Kommunen und kommunale Unternehmen 
können ihre Vorbildfunktion in einer inte-

grierten Stadt- und Verkehrsplanung nutzen, 
indem sie die Elektrifizierung ihrer Flotte 

an leichten Nutzfahrzeugen voranbringen. 
Das kann die Treibhausgasemissionen und 

Stickstoffdioxidemissionen mindern und 
einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung 

dienen. Klimaschutz durch Minderung der 
Kohlendioxidemissionen und Gesundheits-

schutz durch Minderung der Stickstoffdioxid-
emissionen sind zwei zentrale Gründe für 

eine Flottenwende - auch bei den leichten 
Nutzfahrzeugen.  

Der Verkehrssektor verfehlt bislang bei weitem seine sek-
torspezifischen Vorgaben zur Minderung der Treibhausgas-
emissionen: -40 bis -42 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 
(Bundesregierung 2019a). Während die anderen Verbrauchs-
sektoren in den letzten 30 Jahren ihre Treibhausgasemissio-
nen erheblich verringert haben, ist der Mobilitätssektor dar-
an gescheitert und seine Emissionen liegen derzeit nur knapp 
unterhalb des Ausgangswertes von 1990. Den überwiegen-
den Anteil der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen, 
rund 96 Prozent, produziert der motorisierte Straßenverkehr. 
Davon werden etwa zwei Drittel durch Personenkraftwagen 
verursacht und ein Drittel durch leichte und schwere Nutz-
fahrzeuge (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit 2019).

Insbesondere in Städten sind die vom Verkehr verursach-
ten Luftschadstoffe ein großes Problem. Vor allem das von 
Dieselfahrzeugen emittierte Stickstoffdioxid ist gesundheits-
schädlich. Aktuell klagt die Deutsche Umwelthilfe deshalb in 
39 Städten das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf sau-
bere Atemluft mittels Dieselfahrverboten ein (Deutsche Um-
welthilfe 2020). In Hamburg (seit 2018) und Stuttgart (seit 
2019) sind lokale Dieselfahrverbote nach der Euronorm I bis 
V bereits in Kraft (ADAC 2020).

Von Dieselfahrverboten wären auch viele Fahrzeuge in kom-
munalen Flotten betroffen, insbesondere die in der Regel 
dieselbetriebenen leichten und schweren Nutzfahrzeuge 
der Verwaltung und der kommunalen Unternehmen wie den 
Abfallwirtschaftsbetrieben, kommunalen Wohnungsgesell-
schaften oder kommunalen Energieversorgern. Die kommu-
nalen Flottenbetreiber stehen damit unter einem besonderen 
Handlungsdruck. Bei einem großflächigen Dieselfahrverbot 
könnten viele kommunale Aufgaben mit den vorhandenen 
Dieselfahrzeugen gar nicht mehr oder nur noch sehr einge-
schränkt wahrgenommen werden.

Neben den beiden Strategien „Verkehrsvermeidung“ und 
„Verkehrslagerung“ von Wegeanteilen vom motorisierten 
Individualverkehr auf die Verkehrsmittel des Umweltverbun-
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des (Fuß und Rad, Bus und Bahn, Taxi und Car-Sharing) dient 
auch die Verbesserung der Effizienz und Verträglichkeit des 
Kraftfahrzeugverkehrs einem klimaschonenderen und weni-
ger krankmachenden Verkehr. Dafür können konventionelle 
Verbrennungsmotoren mit hochwertigen Filtern nachgerüs-
tet oder durch elektrische Antriebe ersetzt werden, sofern 
diese mit Strom aus regenerativer Erzeugung betrieben wer-
den. Anfang 2019 lag der Anteil der batterie-elektrischen 
Kraftfahrzeuge in Deutschland allerdings erst bei rund 0,26 
Prozent (eigene Berechnungen nach Kraftfahrt-Bundesamt 
2019a).

Ein möglicher Ansatz zum Ausbau der Elektromobilität ist 
die Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen 
mit hohen Laufleistungen, bei denen sich die 
höheren Beschaffungskosten durch niedrige-
re Nutzungskosten relativ schnell amortisie-
ren. Kommunen sind dafür wichtige Akteure. 
Sie können die Elektrifizierung der Mobilität 
nicht nur verkehrsplanerisch vorantreiben, 
sondern auch die Elektromobilität im Stadt-
gebiet sichtbarer machen, indem sie als Vor-
bild in ihrem eigenen Fuhrpark und dem ihrer 
kommunalen Unternehmen Elektrofahrzeuge 
einsetzen. Zum Beispiel kann ein elektrisch 
angetriebenes leichtes Nutzfahrzeug des 
Grünflächenamtes für die Pflege der öffent-
lichen Grünflächen auch als Vorbild für alle 
privaten Garten- und Landschaftsbaubetriebe 
dienen. Kommunaler Klimaschutz und dro-
hende Dieselfahrverbote motivieren weitsich-
tige kommunale Fuhrparkmanagerinnen und 

Fuhrparkmanager immer häufiger, die Umstellung ihrer Fahr-
zeugflotten auf elektrische leichte Nutzfahrzeuge zu prüfen.

Die leichten Nutzfahrzeuge

Kraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht 
bis zu 3,5 Tonnen (bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen bis 
zu 4,25 Tonnen), die Personen und Güter transportieren oder 
Anhängerfahrzeuge ziehen, sind ein relevanter Fahrzeug-
teilmarkt. Diese rund 2,6 Millionen leichten Nutzfahrzeuge 
(Kraftfahrt-Bundesamt 2019b) machen etwa 4,6 Prozent al-
ler im Jahr 2018 in Deutschland zugelassenen 57,3 Millionen 

Abb. 1: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland insgesamt und im Verkehrsbereich sowie Minderungsziele der Bun-
desregierung (1990 – 2050)
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Abb. 2: Gesamtbestand und Neuzulassung leichter Nutzfahrzeuge in 
Deutschland 2009 – 2018 
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Kfz (Kraftfahrt-Bundesamt 2019a) sowie rund 83 Prozent al-
ler insgesamt zugelassenen Nutzfahrzeuge aus (Kraftfahrt-
Bundesamt 2019b). Ihre Anzahl ist in den letzten zehn Jahren 
(2010 bis 2019) um über 40% deutlich gestiegen (Kraftfahrt-
Bundesamt 2019c). 

Besonders problematisch für die Luftqualität in vielen Städ-
ten ist die Dominanz des Dieselantriebs bei den leichten 
Nutzfahrzeugen mit etwa 93 Prozent aller zugelassenen 
Fahrzeuge (Kraftfahrt-Bundesamt 2019d; nur 0,6 Prozent 
aller LNFz fahren bislang elektrisch (Abbildung 3) und mehr 
als drei Viertel der LNFz entsprechen den älteren, weniger 
anspruchsvollen Abgasnormen Euronorm III bis V (Abbildung 
4). Die hohen Fahrleistungen leichter Nutzfahrzeuge ver-
schärfen das Problem, denn sie liegen mit durchschnittlich 
19.605 Kilometern jährlich deutlich über denen von Pkws, die 
im Schnitt 13.727 Kilometer pro Jahr zurücklegen (Kraftfahrt-
Bundesamt 2020c). Darum kann die Elektrifizierung leichter 
Nutzfahrzeuge alleine wegen der hohen Anzahl der Diesel-
fahrzeuge erheblich zur Luftqualitätsverbesserung beitragen. 
Weil der Markt der 2,6 Millionen leichten Nutzfahrzeuge 
ein Massenmarkt ist, würde es sich für die Hersteller loh-
nen, dafür leichte Nutzfahrzeuge mit elektrischem Antrieb 

anzubieten. Ein Impuls für die Entwicklung entsprechender 
Fahrzeuge kann das von der Bundesregierung formulierte 
Ziel von 500.000 zugelassenen elektrischen leichten Nutz-
fahrzeugen im Jahr 2030 sein (Bundesregierung 2019b). Mit 
diesen 500.000 Nutzfahrzeugen ließen sich - gleichbleiben-
de durchschnittliche Fahrleistungen und den aktuellen Bun-
desstrommix zu Grunde gelegt - rund 450.000 Tonnen ver-
kehrsbedingtes CO2 pro Jahr einsparen (Eigene Berechnung 
auf Basis Umweltbundesamt 2020).

Das verfügbare Angebot entspricht aber noch nicht dem 
Nachfragepotenzial.  2020 werden in Deutschland überhaupt 
erst 19 Elektrotransportertypen von den Fahrzeugherstellern 
angeboten (Handwerk-Magazin 2020). Für viele kommunale 
Anforderungsprofile sind noch gar keine elektrisch betriebe-
nen leichten Nutzfahrzeuge am Markt verfügbar, mit denen 
die kommunalen Aufgaben ebenso gut durchgeführt werden 
könnten wie mit Verbrennerfahrzeugen – dies ist beispiels-
weise eine der zentralen Erkenntnisse aus dem Elektromo-
bilitätskonzept für die Stadtwerke Neuwied (BET, Wuppertal 
Institut 2018). An der Klärung der kommunalen Praxisanfor-
derungen für elektrische leichte Nutzfahrzeuge setzt das For-
schungsprojekt Flottenwende an.

Das Forschungsprojekt Flottenwende

Das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur geförderte Forschungsprojekt „Flottenwende - In-
novationen für eine nachhaltige Mobilität - Entwicklung von 
Systemlösungen zur Elektrifizierung kommunaler Flotten“ 
wurde in den Jahren 2018/2019 vom Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie gemeinsam mit dem Hersteller von 
elektrischen leichten Nutzfahrzeugen StreetScooter (Aachen) 
und dem Ladeinfrastruktur-Hersteller aixACCT (Eschweiler) 
durchgeführt. Im Projekt wurden im Dialog mit elf kommu-
nalen Praxispartnerinnen und -partner aus ganz NRW die 
Anforderungen der kommunalen Praxis an elektrische leichte 
Nutzfahrzeuge in kommunalen Flotten ermittelt. Die kom-
munalen Praxispartnerinnen und -partner wurden für das 
Forschungsprojekt so ausgewählt, dass typische Größenklas-
sen und Siedlungsstrukturen (Flächenausdehnung und Sied-
lungsdichte) vertreten waren (Großstädte in Ballungsräumen, 
Mittelstädte im Übergang von urbanen in ländliche Räume 
und kleine Kommunen im ländlichen Raum) und unterschied-
liche topografische Verhältnisse (eben/bergig) abgebildet 
wurden (Karte 1, Tabelle 1).

Die Praxisanforderungen wurden mit Expertinnen und Exper-
ten aus dem Bereich des kommunalen Fuhrparkmanagements 
in sechs Halbtagesworkshops als moderierte Fokusgruppen-
diskussionen entlang vorbereiteter Leitfragen ermittelt. Die 
Workshops wurden ergänzt durch fünf Experteninterviews 
mit Fuhrparkmanager*innen sowie Personal- und Betriebs-
räten. Mit diesen qualitativen Erhebungswerkzeugen wurde 
der Erfahrungsschatz der Praxisseite über ihre alltäglichen 
Nutzungserfordernisse und die bestehenden Beschaffungs-
bedingungen gehoben. Auf dieser empirischen Grundlage 

Abb. 3: Leichte Nutzfahrzeuge nach Antriebsart in Deutschland 
2019 in Prozent

Abb. 4: Leichte Nutzfahrzeuge nach Emissionsgruppen in 
Deutschland 2019 in Prozent 
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wird im Folgenden dargestellt, welche Anforderungen die 
Praxis an leichte Nutzfahrzeuge in kommunalen Flotten stellt 
(„Lastenheft“), welche Rolle dabei die Raumstruktur spielt 
und welche Fragen die kommunalen Akteurinnen und Ak-
teure für ihren jeweiligen Einzelfall klären müssen, um mehr 
elektrische leichte Nutzfahrzeuge in ihren kommunalen Flot-
ten einsetzen zu können („Prüffragen“).

Die Praxisanforderungen 
an elektrische leichte 
Nutzfahrzeuge

Für die Elektrifizierung von leichten Nutz-
fahrzeugen in kommunalen Flotten kommt es 
auf zwei Faktoren an. Erstens bedarf es einer 
klaren Grundsatzentscheidung der kommu-
nalen Politik, diese Elektrifizierung zu wollen. 
Zweitens braucht es ein Fahrzeugangebot an 
elektrischen LNFz, die zu den typischen kom-
munalen Einsatzzwecken passen. Im Flotten-
wendeprojekt hat das Wuppertal Institut in 
den Workshops mit den Praxispartnerinnen 
und -partnern und den ergänzenden Exper-
teninterviews fünf Grundtypen von leichten 
Nutzfahrzeugen im kommunalen Einsatz 
identifiziert (Abb. 6 - 10), die wesentliche 
kommunale Einsatzfelder abdecken: 

1. Abfallsammelfahrzeug mit Ladefläche und 
Kippfunktion

2. Transporter zur Durchführung von Pflege-
maßnahmen in öffentlichen Grünflächen

3. Transporter zur Durchführung von Bau- 
und Erhaltungsmaßnahmen an öffent- 
lichen Straßen, Wegen und Plätzen

4. ÖPNV-Entstörungsfahrzeuge mit Werk-
statteinrichtung

5. Transporter mit Werkstatteinrichtung zum 
Unterhalt kommunaler Liegenschaften

 
Die kommunalen Praxispartnerinnen und 
-partner nannten für fast alle Einsatzfelder 
eine Doppelkabine mit zwei Sitzplatzrei-
hen für Fahrzeugbesatzungen von drei bis 
sechs Personen und eine Anhängerkupplung 
als zentrale und unverzichtbare Fahrzeug-
merkmale, die auch ein elektrisches leichtes 
Nutzfahrzeug abdecken muss. Das jeweilige 
Einsatzfeld der Fahrzeuge bestimmt die Art 
des jeweils erforderlichen Fahrzeugaufbaus. 
Diese Aufbauten werden von Fahrzeugaus-
stattern nach den speziellen Wünschen der 
Käufer maßgefertigt. In den meisten Fällen 
brauchen die Fahrzeuge entweder eine Prit-
sche mit Kippfunktion oder einen Kastenauf-
bau mit Werkstatteinrichtung.

Die notwendige Reichweite der Fahrzeuge 
wird von der Größe seines Einsatzgebietes 

und vom Einsatzzweck bestimmt. Der Einsatzzweck be-
stimmt die notwendige Reichweite stärker als die Größe des 
Einsatzgebietes. 150 Kilometer werden von den kommunalen 
Praxispartnerinnen und -partnern für die fünf Einsatztypen 
als eine ausreichende Reichweite angesehen, dies gilt aus der 
Praxissicht gleichermaßen für Groß-, Mittel- und Kleinstädte.

Abb. 5: Praxispartner im Forschungsprojekt Flottenwende

Tab. 1: Praxispartner im Forschungsprojekt Flottenwende mit Kennzahlen
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112.000 83 1.348 x

Bocholt 71.000 119 595 x

Dortmund 587.000 281 2.091 x x

Düsseldorf 619.000 217 2.848 x x

Eschweiler 56.000 76 743 x

Senden 20.000 109 187 x

Solingen 159.000 89 1.780 x

Wuppertal 354.000 168 2.105 x
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Fahrzeuge, die für Bereitschaftsfahrten eingesetzt werden 
und deren Fahrten sich hinsichtlich der Distanz und des 
Zeitpunktes der Fahrt nicht planen lassen, wie Entstörungs-
fahrzeuge, müssen höhere Reichweiten gewährleisten kön-

nen als die Fahrzeuge, bei denen die Touren lang vor Fahrt-
beginn geplant werden. Darum erwarten die kommunalen 
Praxispartner*innen den Einbau einer Batterie mit entspre-
chender Ladekapazität oder schnellladefähige Fahrzeuge und 
die Ausstattung ihrer Betriebshöfe mit Schnelllademöglich-
keiten.

Raumstrukturelle Merkmale haben erhebliche Auswirkungen 
auf die notwendige Batteriekapazität der elektrischen leich-
ten Nutzfahrzeuge, ihre Reichweite und die Kombinierbar-
keit ihrer technischen Ausstattung.

Stadtgröße: Mit zunehmender Stadtgröße steigt die Anzahl 
und der Spezialisierungsgrad der leichten Nutzfahrzeuge in 
einem kommunalen Fuhrpark an. Dementsprechend hoch 
spezialisiert muss auch die technische Ausstattung der Fahr-
zeuge sein. In Klein- und Mittelstädten mit nur wenigen 
leichten Nutzfahrzeugen in der kommunalen Flotte werden 
die Fahrzeuge oft von unterschiedlichen Abteilungen für un-
terschiedliche Aufgaben eingesetzt. Dafür muss die Ausstat-
tung der Fahrzeuge flexibel gestaltbar sein. Unterschiedliche 
kommunale Aufgaben müssen sich mit ein und demselben 
Fahrzeug, einem „Allrounder“, durchführen lassen.

Abb. 6: Abfallsammelfahrzeug mit Ladefläche und Kippfunktion Abb. 9: ÖPNV-Entstörungs- und Werkstattfahrzeug 

Abb. 7: Transporter mit Drei-Seiten-Kipper zur Durchführung 
von Pflegemaßnahmen in öffentlichen Grünflächen 

Abb. 10: Transporter und Werkstattfahrzeug zum Unterhalt 
kommunaler Liegenschaften 

Abb. 8: Transporter zur Durchführung von Bau- und Erhaltungs-
maßnahmen an öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen 
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Siedlungsstruktur: Gemeinden in ländlichen Räumen haben 
typischerweise einen Siedlungskern mit ausgedehnten Rand-
lagen und damit ein im Vergleich zu kompakten städtischen 
Siedlungsstrukturen großes Einsatzgebiet. Darum muss gera-
de in ländlichen Lagen die technische Ausstattung der leich-
ten Nutzfahrzeuge die Durchführung vielseitiger Aufgaben 
ermöglichen und die Kapazität der Batterie muss eine ausrei-
chende Reichweite für die längeren Strecken bieten.

Topographie: Die Topographie eines Einsatzgebietes wirkt 
sich auf die notwendige Motorisierung der leichten Nutz-
fahrzeuge aus. In bewegter Topographie sind höhere Motor-
leistungen notwendig als in ebener Topographie, um auch 
mit hoher Zuladung die Steigungen im Straßennetz bewäl-
tigen zu können. Dafür brauchen die elektrischen leichten 
Nutzfahrzeuge einen leistungsstarken Motor mit höherem 
Energieverbrauch und eine stärkere Batterie mit hoher La-
dekapazität. Ein Zwischenladen während eines Arbeitstages 
wird von den ins Projekt eingebundenen kommunalen Flot-
tenbetreibern nicht als alltagstaugliche Option gesehen. Das 
wäre kaum mit der zeitlichen Planung der Arbeitsabläufe ver-
einbar und würde ein relativ dichtes Netz von öffentlichen 
Ladepunkten erfordern.

Temperatur: Niedrigere Temperaturen erschweren die Ein-
satzmöglichkeiten elektrischer leichter Nutzfahrzeuge. Die 
meisten Fahrzeuge in kommunalen Flotten parken außerhalb 
ihrer Einsatzzeiten nicht in geschlossenen Garagen, sondern 
unter freiem Himmel oder unter offenen Schutzdächern. Die 
Fahrzeuge sind darum in den kälteren Jahreszeiten während 
ihrer Standzeiten relativ schutzlos niedrigen Temperaturen 
ausgesetzt, die sich bei elektrischen Fahrzeugen negativ 
auf die Ladekapazität der Batterien und somit auch auf die 
Reichweite auswirken. 

Winterdienst: Bei Minusgraden werden die leichten kom-
munalen Nutzfahrzeuge für den Winterdienst genutzt. Von 
den Praxispartnerinnen und -partnern werden aus wirtschaft-
lichen Gründen durchgängig keine Nutzfahrzeuge explizit für 
den Winterdienst vorgehalten. Stattdessen werden Fahrzeu-
ge aus dem kommunalen Fuhrpark bei Bedarf für den Win-
terdienst umgerüstet, zum Beispiel durch die Montage von 
Streuvorrichtungen am Heck der Fahrzeuge. Um elektrische 
leichte Nutzfahrzeuge ebenfalls im Winterdienst einsetzen zu 
können, muss diese Montagemöglichkeit gewährleistet sein. 
Beim Einsetzen einer entsprechenden Wetterlage würden 
auch elektrische leichte Nutzfahrzeuge vorrangig im Win-
terdienst eingesetzt. Wenn dieser Einsatzfall in der zweiten 
Tageshälfte oder gegen Ende des vorgesehenen Arbeitstages 
eintritt, kann die Batterie des Fahrzeugs einen niedrigen La-
destand aufweisen, der für die Durchführung der dann drin-
genden Winterdienstaufgaben nicht mehr ausreicht. Ein ge-
gebenenfalls längeres notwendiges Laden der Batterie würde 
die Einsatzfähigkeit elektrischer leichter Nutzfahrzeuge 
erheblich einschränken. Auch die notwendige Zuladung für 
Fahrzeuge im Winterdienst (Streu- oder Räumvorrichtungen 
und Streugut) führen viele leichte Nutzfahrzeuge an die Gren-
zen ihrer zulässigen Zuladung. Einige kommunale Flottenbe-

treiber sehen daher für den Winterdienst elektrische leichte 
Nutzfahrzeuge nur als sehr begrenzt oder als gar nicht geeig-
net an und nutzen deshalb schwerere Verbrennerfahrzeuge, 
die höhere Zuladungen an Salz oder Split ermöglichen.

Arbeitsplatzqualität: Auch die komfortable Nutzung eines 
elektrischen leichten Nutzfahrzeugs muss sichergestellt sein, 
insbesondere durch eine Standheizung und eine Klimaanla-
ge, denn das leichte Nutzfahrzeug ist für seine Besatzung Ar-
beitsplatz und Pausenraum. Nur so können die Akzeptanz der 
Beschäftigten für diese neue Fahrzeugtechnologie gewonnen 
sowie die arbeitsrechtlichen Vorschriften der Arbeitsstätten-
verordnung und die Vorgaben der Berufsgenossenschaften 
für dienstlich genutzte Fahrzeuge eingehalten werden. Aus 
der Perspektive der Elektromobilität ist das eine besondere 
Herausforderung, denn die Fahrzeugbatterie muss auch die-
se zusätzlichen elektrischen Verbraucher an Bord des Fahr-
zeugs im Standbetrieb versorgen können. Bei der Einführung 
von elektrischen leichten Nutzfahrzeugen ist es ratsam, die 
Personal- und Betriebsräte proaktiv mit einem transparenten 
Verfahren in den Beschaffungsprozess einzubeziehen.

Prüffragen für kommunale Akteure

Kommunale Fuhrparkmanagerinnen und -manager, die elek-
trische leichte Nutzfahrzeuge in ihren kommunalen Flotten 
einsetzen wollen, stehen gegenwärtig vor einem stark ein-
geschränkten Fahrzeugangebot. Um dennoch ein passendes 
Fahrzeug zu finden, ist eine detaillierte Analyse der vorgese-
henen Nutzung des Fahrzeugs und die Erstellung eines Anfor-
derungsprofils, eines „Lastenheftes“, das die Besonderheiten 
der Nutzung elektrischer Fahrzeuge berücksichtigt, hilfreich. 
Mit den folgenden zehn Prüffragen können kommunale Flot-
tenbetreiber die Eignung der leichten Nutzfahrzeuge ihres 
Fuhrparks für Elektromobilität einschätzen:

1. Über welche Antriebsleistung und welche Reichweite 
müssen die LNFz verfügen, um die unterschiedlichen 
kommunalen Aufgaben zu erfüllen?

2. Kann die Einrichtung von dezentralen Ausgangsstandor-
ten im Einsatzgebiet die notwendige Fahrzeugreichweite 
der LNFz reduzieren?

3. Welche verschiedenartigen kommunalen Aufgaben erfor-
dern eine gleiche oder sehr ähnliche Fahrzeugtechnik und 
Ausstattung der LNFz?

4. Welcher Aufgabenbereich benötigt welche Ausstattung 
der Fahrzeuge? Und: Sind flexible und einfach austausch-
bare Aufbauten eine Option zur Erweiterung der Einsatz-
möglichkeiten von elektrischen LNFz?

5. Welche besonderen Anforderungen an die Einsatzplanung 
von elektrischen leichten Nutzfahrzeugen resultieren aus 
dem Umstieg auf elektrische LNFz? 

6. Welche Anforderungen an die LNFz resultieren aus der 
Stadtgröße, der Siedlungsstruktur, der Topographie und 
des im Einsatzgebiet vorherrschenden Klimas? 

7. Welche Ladeleistung ist für elektrische LNFz an den 
Fahrzeugstandorten erforderlich und ist das vorhandene 
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Stromverteilnetz dafür ausreichend dimensioniert? 
8. Welche Hemmnisse bestehen bei Fahrzeugnutzerinnen 

und -nutzern gegenüber elektrischen LNFz der Flotte?
9. Wie stellt sich die Wirtschaftlichkeit der Umstellung der 

LNFz auf Elektromobilität bei einer Vollkostenbetrach-
tung, bei der alle mit der Beschaffung und Nutzung ver-
bundenen Kosten erfasst werden, dar? Denn: In vielen 
Kommunen erfolgen die Finanzierung der Fahrzeugbe-
schaffung und die Finanzierung der Fahrzeugnutzung 
getrennt voneinander, so dass möglicherweise Elektro-
fahrzeuge aufgrund der gegenüber konventionellen Fahr-
zeugen höheren Anschaffungskosten bisher nicht gekauft 
wurden, auch wenn ihre Betriebskosten unter denen der 
Verbrennerfahrzeugen liegen und sich die höheren An-
schaffungskosten über den Nutzungszeitraum durchaus 
amortisieren können.

10. Welche Unterstützung bieten auf Bundes- und Landes-
ebene vorhandene Förderprogramme bei der Fahrzeug-
beschaffung und beim Aufbau der erforderlichen Ladein-
frastruktur?

Ausblick

Die empirische Analyse der Praxisanforderungen an die 
leichten Nutzfahrzeuge zeigt, dass diese sich - sofern sie in 
gleichen oder sehr ähnlichen kommunalen Arbeitsfeldern 
genutzt werden - bei Städten vergleichbarer Größe und ver-
gleichbarer Topographie kaum voneinander unterscheiden. 
Maßgeblich für eine erforderliche größere Dimensionierung 
der Fahrzeugbatterie sind die längeren Distanzen in Kommu-
nen im ländlichen Raum und eine bergige Topografie. Die-
se Befunde werden als verallgemeinerbar eingeschätzt. Für 
mehr elektrische leichte Nutzfahrzeuge in kommunalen Flot-
ten müssten die kommunale Ebene, die Landes- und die Bun-
desebene aktiv werden – und die Fahrzeughersteller.

Die Kommunen mit ihren politischen Entscheidungsträgerin-
nen und Entscheidungsträgern, Fuhrparkmanagerinnen und 
Fuhrparkmanagern, ihren Beschaffungsstellen und zuletzt 
den Nutzerinnen und Nutzern ihres Fuhrparks sind die we-
sentlichen Multiplikatoren für einen Markthochlauf von elek-
trischen leichten Nutzfahrzeugen. Die politische Ebene kann 
durch Grundsatzentscheidungen für Elektromobilität die 
Beschaffungsprozesse für elektrische Fahrzeuge befördern, 
beispielsweise in einer entsprechenden Beschaffungsrichtli-
nie. Die passenden Fahrzeuge und ihre Ausstattung operativ 
auszuwählen obliegt dem Fuhrparkmanagement unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, 
welche die leichten Nutzfahrzeuge bei ihrer Arbeit tagtäglich 
nutzen. Dafür ist eine konstruktive Beteiligung der Betriebs- 
bzw. Personalräte sinnvoll. Mit einer Zusammenarbeit bei der 
Fahrzeugbeschaffung über kommunale Grenzen hinweg als 
Einkaufsgemeinschaft für große Stückzahlen könnten güns-
tigere Beschaffungspreise ausgehandelt werden. Die Lan-
des- und die Bundespolitik kann die Elektrifizierung leichter 
Nutzfahrzeuge durch die finanzielle Förderung der Fahrzeug-
anschaffung und den Aufbau der notwendigen Ladeinfra-

struktur unterstützen. Die Fahrzeughersteller können dafür 
vollwertige elektrische leichte Nutzfahrzeuge als Alternative 
zu den konventionellen Verbrennern entwickeln. Die Ergeb-
nisse des Flottenwende-Projektes zeigen ihnen, worauf es 
dabei ankommt. Entwicklungsbedarf bei der Fahrzeugtech-
nik besteht noch hinsichtlich stärkerer bzw. schnelladefähi-
ger Batterien und von Fahrzeugtypen, die eine Doppelkabine 
und eine Anhängerkupplung erlauben. 

Das Erreichen des politischen Zielwertes von 500.000 elekt-
rischen leichten Nutzfahrzeugen bis 2030 (BMVI 2019) wird 
vor dem Hintergrund der begrenzten derzeitigen Marktver-
fügbarkeit der elektrischen LNFz sehr wahrscheinlich ein 
sehr ambitioniertes Unterfangen sein. Hierfür braucht es 
noch mehr Hersteller, die bereit sind elektrische LNFz zu ent-
wickeln und auch weitere Forschungsaktivitäten von Seiten 
des Bundes. Zu prüfen bleibt auch, ob zumindest kurzfristig 
die technische Nachrüstung vorhandener dieselbetriebener 
leichter Nutzfahrzeuge nach den anspruchsvollsten Schad-
stoffnormen der schnellere und kosteneffizientere Ansatz 
ist, um Emissionsminderungen in diesem Fahrzeugsegment 
zu erreichen. Zumindest so lange bis genügend elektrische 
LNFz am Markt verfügbar sind, die eine vollwertige Alter-
native zu den konventionelle betriebenen LNFz bieten kön-
nen.        ¢
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Zusammenfassung: Leichte Nutzfahrzeuge spielen eine große 
Rolle in den Flotten kommunaler Verwaltungen und kommuna-
ler Unternehmen. Meist sind das Dieselfahrzeuge, deren Schad-
stoffemissionen zur Stickstoffdioxidbelastung in den Städten und 
zu den Kohlendioxidemissionen des Straßenverkehrs beitragen. 
Elektrische Nutzfahrzeuge als eine Alternative für typische kom-
munale Aufgaben sind derzeit erst eingeschränkt verfügbar. Das 
Projekt Flottenwende hat daher empirisch basiert Anforderungs-
profile für elektrische leichte Nutzfahrzeuge ermittelt. Sie geben 
den Herstellern von Nutzfahrzeugen Hinweise darauf, wie elek-
trische Nutzfahrzeuge für den Einsatz in kommunalen Flotten 
ausgelegt sein müssen.  

Abstract: Light commercial vehicles play a major role in the fleets 
of municipal administrations and municipal companies. Most 
of these vehicles are diesel vehicles, whose pollutant emissions 
contribute to nitrogen dioxide pollution in cities and to carbon 
dioxide emissions from road traffic. Electric commercial vehicles 
as an alternative for everyday municipal tasks are currently only 
available to a very limited extent. The project Flottenwende has 
therefore identified empirically based requirement profiles for 
electric light commercial vehicles. They provide manufacturers of 
commercial vehicles with information on how electric commer-
cial vehicles must be equipped for the use in municipal fleets.


